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Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

37. Gibt es für religiöse Versammlungsräume Ausnahmen 

beim ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz? 
 

 

Ja, für Gebäude und bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst gesetzlich an-

erkannter Kirchen und Religionsgesellschaften gewidmet sind, gelten einige 

Bestimmungen des ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz bezüglich der Ausges-

taltung von Arbeitsstätten und Baustellen nicht. Die betrifft: 

 Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen  

 Arbeitsstätten in Gebäuden, Arbeitsräume und sonstige Räume 

 Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 

 Brandschutz und Explosionsschutz 

 Erste Hilfe 

 Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

 Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

 

Diese Ausnahmebestimmungen gelten nicht für jene Gebäude und sonstige 

bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst von religiösen Bekenntnisgemein-

schaften, religiösen Vereinen und ausländischen Kirchen dienen.1  

Weitere gesetzliche Materien sowie Regelungen als Teil der inneren Orga-

nisation von anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sind nicht 

Inhalt dieses Beitrages. Weiters sind diese Ausnahme-Regelungen auf viele 

ArbeitnehmerInnen im Bereich von religiösen Versammlungsräumen nicht 

anwendbar sind, etwa für BauarbeiterInnen oder Reinigungspersonal.2  

   
                                                           

1 „Demnach kann es unter bestimmten Voraussetzungen zur Beiziehung des Arbeitsinspektors 
im normalen Bauverfahren kommen, bzw ist eine eigene Bewilligung beim Arbeitsinspektorat 
als der zuständigen Behörde einzuholen. Wenn etwa in gottesdienstlichen Räumlichkeiten von 
Freikirchen, die theologisch nur die Erwachsenentaufe kennen, große Taufbecken eingebaut 
sind, so kann dies im Hinblick auf das ASchG sehr wohl auch Fragen im Zusammenhang mit ei-
ner Arbeitsstättenbewilligung aufwerfen. Aus Sicht der Religionsfreiheit erscheint es jedoch 
nicht unproblematisch, wenn bei der Gestaltung gottesdienstlicher Räumlichkeiten und somit in 
einer zentralen theologischen Frage von Bekenntnisgemeinschaften eine Behörde mitwirkt und 
Auflagen vorschreibt. Dies kann je nach Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen und damit ver-
fassungsrechtlich bedenklichen Einschränkung der Religionsfreiheit führen.” (Krömer Peter: Zur 
Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 
198-221, S. 207) 
2 Telefonische Auskunft Arbeitsinspektorat Graz, Mai 2013 
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Betreffende Gesetzesstellen:  

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz - ASchG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

008910 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern. 

(…)  

§ 2. (1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die im Rahmen eines Be-

schäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind. Geistliche Amtsträger gesetzlich anerkannter 

Kirchen und Religionsgesellschaften sind keine Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes. Ar-

beitgeber im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jede natürliche oder juristische Person oder eingetra-

gene Personengesellschaft, die als Vertragspartei des Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses 

mit dem Arbeitnehmer die Verantwortung für das Unternehmen oder den Betrieb trägt. 

(…)  

Anwendungsbereich 

§ 19. (1) Arbeitsstätten sind 

1.alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie Teile von Gebäuden oder sonstigen baulichen 

Anlagen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind oder eingerichtet werden sollen oder zu de-

nen Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten in Gebäuden), sowie 

2.alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen 

Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im Freien). 

(…) 

(3) Die §§ 20 bis 28 gelten nicht für 

1.Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst gesetzlich anerkannter Kirchen und 

Religionsgesellschaften gewidmet sind, 

(…) 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen 

§ 20. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten und Baustellen entsprechend den Vorschriften 

dieses Bundesgesetzes sowie den dazu erlassenen Verordnungen und entsprechend den für sie gel-

tenden behördlichen Vorschreibungen einzurichten und zu betreiben. 

(2) Befinden sich in einer Arbeitsstätte oder auf einer Baustelle Gefahrenbereiche, in denen Absturz-

gefahr für die Arbeitnehmer oder die Gefahr des Herabfallens von Gegenständen besteht, so müssen 

diese Bereiche nach Möglichkeit mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die unbefugte Arbeitnehmer am 

Betreten dieser Bereiche hindern. Dies gilt auch für sonstige Bereiche, in denen besondere Gefahren 

bestehen, insbesondere durch elektrische Spannung, radioaktive Stoffe, ionisierende oder nichtioni-

sierende Strahlung oder durch Lärm oder sonstige physikalische Einwirkungen. Gefahrenbereiche 

müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Elektrische Anlagen müssen so geplant und installiert sein, daß von ihnen keine Brand- oder Exp-

losionsgefahr ausgeht und daß Arbeitnehmer bei direktem oder indirektem Kontakt angemessen vor 

Unfallgefahren geschützt sind. 

(4) Der Verkehr innerhalb der Arbeitsstätten und auf den Baustellen ist so abzuwickeln, daß Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. Die der Verkehrssicherheit dienenden Vor-

schriften der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, sind sinngemäß anzuwenden, soweit 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
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nicht betriebliche Notwendigkeiten eine Abweichung erfordern. Solche Abweichungen sind in der Ar-

beitsstätte oder auf der Baustelle entsprechend bekanntzumachen. 

(5) Lagerungen sind in einer Weise vorzunehmen, daß Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der 

Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden werden, wobei insbesondere die Beschaffenheit und die 

allfällige besondere Gefährlichkeit der gelagerten Gegenstände zu berücksichtigen sind. 

(6) Arbeitsstätten und Baustellen, in/auf denen Arbeitnehmer bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung 

in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind, müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleuch-

tung ausgestattet sein. 

(7) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass auf Arbeitsstätten im Bergbau die erforderlichen 

Kommunikations-, Warn- und Alarmsysteme vorhanden sind, damit im Bedarfsfall unverzüglich Hilfs-, 

Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Arbeitsstätten in Gebäuden 

§ 21. (1) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion und 

Festigkeit aufweisen. 

(2) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtun-

gen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer angemessene künstliche 

Beleuchtung ausgestattet sein. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege müssen so angelegt und beschaffen sein, daß sie je nach ihrem 

Bestimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden können. Anzahl, Anordnung, 

Abmessungen und Beschaffenheit der Ausgänge, der Verkehrswege, der Türen und der Tore müssen 

der Art, der Nutzung und der Lage der Räume entsprechen. Ausgänge, Verkehrswege, Türen und 

Tore müssen so angelegt sein, daß in der Nähe beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefährdet werden 

können. 

(4) Es muß dafür vorgesorgt werden, daß alle Arbeitsplätze bei Gefahr von den Arbeitnehmern schnell 

und sicher verlassen werden können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit der 

Fluchtwege und der Notausgänge müssen der höchstmöglichen Anzahl der darauf angewiesenen 

Personen sowie der Nutzung der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte angemessen 

sein. Die Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie die Fluchtwege und Notausgänge 

selbst müssen freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. Fluchtwege und Not-

ausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten. Dies gilt insbe-

sondere für Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von behinder-

ten Arbeitnehmern benutzt werden. 

(6) Wird ein Gebäude nur zum Teil für Arbeitsstätten genutzt, gilt Abs. 3 nur für jene Ausgänge, Ver-

kehrswege, Türen und Tore, die von den Arbeitnehmern benützt werden. 

Arbeitsräume 

§ 22. (1) Arbeitsräume sind jene Räume, in denen mindestens ein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet 

ist. 

(2) Arbeitsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Berücksichtigung 

der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und der 

Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechen. 

(3) In Arbeitsräumen muß unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung 

der Arbeitnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und müssen raum-

klimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 
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(4) Bei der Konstruktion und Einrichtung der Arbeitsräume ist dafür zu sorgen, daß Lärm, elektrostati-

sche Aufladung, üble Gerüche, Erschütterungen, schädliche Strahlungen, Nässe und Feuchtigkeit 

nach Möglichkeit vermieden werden. 

(5) Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe sowie einen ausreichenden Luft-

raum aufweisen, sodaß die Arbeitnehmer ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit 

und ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können. 

(6) Soweit die Zweckbestimmung der Räume und die Art der Arbeitsvorgänge dies zulassen, müssen 

Arbeitsräume ausreichend natürlich belichtet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien aufwei-

sen. Bei der Anordnung der Arbeitsplätze ist auf die Lage der Belichtungsflächen und der Sichtverbin-

dung Bedacht zu nehmen. 

(7) Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Ar-

beitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

(8) Die Fußböden der Arbeitsräume dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen 

aufweisen. Sie müssen befestigt, trittsicher und rutschfest sein. Sie müssen im Bereich der ortsge-

bundenen Arbeitsplätze eine ausreichende Wärmeisolierung aufweisen, sofern dies nicht aus arbeits-

technischen Gründen ausgeschlossen ist. 

Sonstige Betriebsräume 

§ 23. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene Räume, in denen zwar kein ständiger Arbeitsplatz einge-

richtet ist, aber vorübergehend Arbeiten verrichtet werden. 

(2) Sonstige Betriebsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Be-

rücksichtigung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des 

Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechen. 

(3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbestimmung der Räume zulassen, muß in sonstigen Be-

triebsräumen unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung der Arbeit-

nehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und müssen raumklimatische 

Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

(4) Sonstige Betriebsräume müssen erforderlichenfalls während der Zeit, in der Arbeiten durchgeführt 

werden, unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen 

Neigungen aufweisen. Sie müssen fest, trittsicher und rutschfest sein. 

Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 

§ 24. (1) Arbeitsstätten im Freien und Baustellen müssen während der Arbeitszeit ausreichend künst-

lich beleuchtet werden, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. 

(2) Auf Arbeitsstätten im Freien und auf Baustellen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die 

Arbeitnehmer bei Gefahr rasch ihren Arbeitsplatz verlassen können und ihnen rasch Hilfe geleistet 

werden kann. 

(3) Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im Freien, die von den Arbeitnehmern im 

Rahmen ihrer Tätigkeit benutzt oder betreten werden müssen, sind so zu gestalten und zu erhalten, 

daß sie je nach ihrem Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren werden können und daß in 

der Nähe beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. 

(4) Für Gebäude auf Baustellen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind, gilt § 21 Abs. 1 bis 5. Für 

Räume auf Baustellen, in denen ständige Arbeitsplätze eingerichtet sind, wie Büros und Werkstätten, 

gilt § 22 Abs. 2 bis 7 und Abs. 8 erster und zweiter Satz. Für Räume auf Baustellen, in denen zwar 

keine ständigen Arbeitsplätze eingerichtet sind, in denen aber vorübergehend Arbeiten verrichtet wer-

den, gilt § 23 Abs. 1 bis 5. 
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Brandschutz und Explosionsschutz 

§ 25. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes und 

im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu ver-

meiden. 

(2) Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur Brandbekämpfung und Evakuierung 

der Arbeitnehmer erforderlich sind. 

(3) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichenfalls Brand-

melder und Alarmanlagen vorhanden sein. Die Feuerlöscheinrichtungen müssen gut sichtbar und 

dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(4) Arbeitgeber haben Personen zu bestellen, die für die Brandbekämpfung und Evakuierung der Ar-

beitnehmer zuständig sind. Eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmern muß mit der Handhabung 

der Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein. 

(5) Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer erfor-

derlich ist, hat die zuständige Behörde die Aufstellung einer besonders ausgebildeten und entspre-

chend ausgerüsteten Brandschutzgruppe vorzuschreiben. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber auf 

Grund landesgesetzlicher Vorschriften eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat. 

(6) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um Explosionen zu verhindern und die Fol-

gen einer Explosion zu begrenzen. 

(7) Arbeitsstätten müssen erforderlichenfalls mit Blitzschutzanlagen versehen sein. 

(8) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 7 sind die Art der Arbeitsvorgänge und Ar-

beitsverfahren, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen und 

Arbeitsmittel, die Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die höchstmögliche Anzahl 

der anwesenden Personen zu berücksichtigen. 

(9) Für Baustellen gelten Abs. 1 bis 4, 6 und 8 mit der Maßgabe, daß auch die Lage und die räumliche 

Ausdehnung der Baustelle sowie allfällige Unterkünfte und Behelfsbauten besonders zu berücksichti-

gen sind. 

Erste Hilfe 

§ 26. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, damit Arbeitnehmern bei Verletzungen 

oder plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe geleistet werden kann. 

(2) Es müssen ausreichende und geeignete Mittel und Einrichtungen für die Erste Hilfe samt Anleitun-

gen vorhanden sein. Die Aufbewahrungsstellen der für die Erste Hilfe notwendigen Mittel und Einrich-

tungen müssen gut erreichbar sein sowie gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Es sind in ausreichender Anzahl Personen zu bestellen, die für die Erste Hilfe zuständig sind. Die-

se Personen müssen über eine ausreichende Ausbildung für die Erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu 

sorgen, daß während der Betriebszeit entsprechend der Anzahl der in der Arbeitsstätte anwesenden 

Arbeitnehmer für die Erste Hilfe zuständige Personen in ausreichender Anzahl anwesend sind. 

(4) Für die Erste Hilfe müssen Sanitätsräume vorgesehen sein, wenn in einer Arbeitsstätte regelmäßig 

mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt werden oder wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für 

eine rasche und wirksame Erste Hilfe erforderlich ist. Sanitätsräume müssen mit den erforderlichen 

Einrichtungen und Mitteln ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen gut sichtbar und dauer-

haft gekennzeichnet sein. 

(5) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 4 sind die Art der Arbeitsvorgänge und Ar-

beitsverfahren, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen und 

Arbeitsmittel, das Unfallrisiko, die Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die An-

zahl der in der Arbeitsstätte beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 
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(6) Für Baustellen gelten Abs. 1, 2 und 5 mit der Maßgabe, daß auch die Lage und die räumliche Aus-

dehnung der Baustelle besonders zu berücksichtigen sind, sowie Abs. 3. Sanitätsräume oder ver-

gleichbare Einrichtungen sind vorzusehen, wenn dies auf Grund der Lage der Baustelle und der An-

zahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer notwendig ist. Für diese Sanitätseinrichtungen 

gilt Abs. 4 zweiter und dritter Satz. 

Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

§ 27. (1) Den Arbeitnehmern sind in ausreichender Anzahl geeignete Waschgelegenheiten mit hygie-

nisch einwandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie ge-

eignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung zu stellen. Waschräume sind zur Verfügung zu stellen, 

wenn 

1.von einem Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt 

werden, oder 

2.die Art der Arbeitsvorgänge, hygienische oder gesundheitliche Gründe dies erfordern. 

(2) Sind nach Abs. 1 Waschräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, 

wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind gemeinsame Waschgelegen-

heiten und Waschräume für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach Ge-

schlecht getrennte Benutzung sicherzustellen. 

(3) Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze, der Aufenthaltsräume, der Umkleideräume 

und der Waschgelegenheiten oder Waschräume in ausreichender Anzahl geeignete Toiletten zur Ver-

fügung zu stellen. In Vorräumen von Toiletten muß eine Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern 

sich nicht in unmittelbarer Nähe der Toiletten eine Waschgelegenheit befindet. Werden in einer Ar-

beitsstätte regelmäßig mindestens fünf Arbeitnehmer und mindestens fünf Arbeitnehmerinnen be-

schäftigt, so hat bei den Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen. 

(4) Jedem Arbeitnehmer ist ein versperrbarer Kleiderkasten oder eine sonstige geeignete versperrbare 

Einrichtung zur Aufbewahrung der Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie sonstiger Gegenstände, 

die üblicherweise zur Arbeitsstätte mitgenommen werden, zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls 

ist dafür vorzusorgen, daß die Straßenkleidung von der Arbeits- und Schutzkleidung getrennt verwahrt 

werden kann. Den Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt werden, die bei ihrer Tä-

tigkeit besondere Arbeitskleidung oder Schutzkleidung tragen, oder 

2.aus hygienischen, gesundheitlichen oder sittlichen Gründen gesonderte Umkleideräume erforderlich 

sind. 

(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, 

wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind gemeinsame Umkleideräume 

für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht getrennte Benutzung 

sicherzustellen. 

(6) Waschräume müssen in der Nähe der Arbeitsplätze gelegen sein, soweit nicht gesonderte Wasch-

gelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Waschräume und Umkleideräume 

müssen untereinander leicht erreichbar sein. 

(7) Waschräume, Toiletten und Umkleideräume müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und 

der Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen ent-

sprechen, eine angemessene Raumtemperatur aufweisen sowie ausreichend be- und entlüftet, belich-

tet oder beleuchtet sein. 

(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von Waschräumen, Toiletten und Umkleideräumen kann auch in 

der Weise entsprochen werden, daß mehrere Arbeitgeber gemeinsam für ihre Arbeitnehmer Wasch-

räume, Toiletten und Umkleideräume zur Verfügung stellen. In diesem Fall müssen die Waschräume, 

Toiletten und Umkleideräume hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer Ausstat-
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tung den Anforderungen nach Abs. 1 bis 7 unter Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer 

entsprechen. 

(9)  Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies 

Getränk zur Verfügung zu stellen. 

Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

§ 28. (1) Den Arbeitnehmern sind für den Aufenthalt während der Arbeitspausen geeignete Aufent-

haltsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern, insbesondere wegen der Art der ausgeübten 

Tätigkeit, der Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe, der Lärmeinwirkung, Erschütterungen oder sons-

tigen gesundheitsgefährdenden Einwirkungen sowie bei längerdauernden Arbeiten im Freien, 

oder 

2.ein Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt. 

(2) Den Arbeitnehmern sind in den Aufenthaltsräumen, wenn solche nicht bestehen, an sonstigen 

geeigneten Plätzen, Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne und Tische in ausreichender Anzahl zur Ein-

nahme der Mahlzeiten sowie Einrichtungen zum Wärmen und zum Kühlen von mitgebrachten Speisen 

und Getränken zur Verfügung zu stellen. 

(3) Für jene Arbeitnehmer, in deren Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Zeiten der 

Arbeitsbereitschaft fallen, sind geeignete Bereitschaftsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.sie sich während der Zeiten der Arbeitsbereitschaft nicht in Aufenthaltsräumen oder anderen geeig-

neten Räumen aufhalten dürfen und 

2.Gesundheits- oder Sicherheitsgründe die Einrichtung von Bereitschaftsräumen erfordern. 

(4) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen leicht erreichbar sein. 

(5) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und der 

Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen entspre-

chen, angemessene raumklimatische Verhältnisse aufweisen, ausreichend be- und entlüftet, belichtet 

oder beleuchtet und gegen Lärm, Erschütterungen und sonstige gesundheitsgefährdende Einwirkun-

gen geschützt sein. 

(6) Der Verpflichtung Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stellen, kann auch in der Weise entsprochen 

werden, daß mehrere Arbeitgeber gemeinsam für ihre Arbeitnehmer Aufenthaltsräume zur Verfügung 

stellen. In diesem Fall müssen die Aufenthaltsräume hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Be-

messung und ihrer Ausstattung den Anforderungen nach Abs. 1, 2, 4 und 5 unter Zugrundelegung der 

Gesamtzahl aller Arbeitnehmer entsprechen. 

(7) Räume, die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber zu Wohnzwecken oder zur Nächtigung zur Verfü-

gung gestellt werden, müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung bemessen und ausgestattet 

sein, den hygienischen Anforderungen entsprechen, angemessene raumklimatische Verhältnisse 

aufweisen, ausreichend be- und entlüftet, belichtet und beleuchtbar sein. Den Arbeitnehmern müssen 

geeignete Duschen, Waschgelegenheiten und Toiletten zur Verfügung stehen. 

 


